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Thüringer Gesetz
zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2017 und 2018

Vom 13. September 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Besoldungs- und Versorgungs-

anpassungsgesetz 2017/2018

§ 1
Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

(1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils gel-
tenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 ausgewiesenen 
Beträge der Grundgehaltssätze werden ab dem 1. Janu-
ar 2017 um 1,8 v. H. erhöht. Die sich aus Satz 1 ergeben-
den Grundgehaltssätze werden ab dem 1. Januar 2018 
um 2,35 v. H. erhöht.

(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 aus-
gewiesenen Beträge des Familienzuschlags und des An-
rechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in Anlage 8 Ta-
belle 1 ausgewiesenen Beträge der Stellenzulagen nach 
Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 Buchst. a Doppelbuchst. bb und 
Buchst. b der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnun-

gen A und B sowie Anlage 3 Nr. 2 der Vorbemerkungen 
zur Besoldungsordnung R, die in Anlage 8 Tabelle 2 aus-
gewiesenen Amtszulagen, die in Anlage 8 Tabelle 3 aus-
gewiesenen sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung W 
sowie die in Anlage 9 ausgewiesenen Amts- und Stellen-
zulagen zur Besoldungsordnung C werden ab dem 1. Ja-
nuar 2017 um 1,8 v. H. erhöht. Der Betrag der Stellenzu-
lage in Anlage 8 Tabelle 1 nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7 
Buchst. a Doppelbuchst. aa der Vorbemerkungen zu den 
Besoldungsordnungen A und B wird ab dem 1. Januar 2017 
um 25 Euro und danach um 1,8 v. H. erhöht. Die sich aus 
den Sätzen 1 und 2 ergebenden Beträge werden ab dem 
1. Januar 2018 um 2,35 v. H. erhöht.

(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes 
ausgewiesenen Anwärtergrundbeträge werden ab dem 
1. Januar 2017 und ab dem 1. Januar 2018 jeweils um 
35 Euro erhöht.

(4) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Ta-
belle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes erhöhen sich 
ab dem 1. Januar 2017 und ab dem 1. Januar 2018 ent-
sprechend Absatz 1. Die Beträge des Auslandszuschlags 

Erstes Gesetz
zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Entwicklung

sektorenübergreifender Versorgungsstrukturen
Vom 13. September 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 10 des Thüringer Gesetzes zur Entwicklung sektoren-
übergreifender Versorgungsstrukturen vom 9. April 2013 

(GVBl. S. 97) wird die Jahreszahl "2017" durch die Jah-
reszahl "2018" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 13. September 2017
Der Präsident des Landtags

Carius
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in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besoldungsgeset-
zes werden ab dem 1. Januar 2017 um 1,44 v. H. erhöht. 
Die sich aus Satz 2 ergebenden Beträge des Auslandszu-
schlags werden ab dem 1. Januar 2018 um 1,88 v. H. er-
höht. In Anlage 10 Tabelle 2 erhöhen sich ab dem 1. Ja-
nuar 2017 die Monatsbeträge um 1,44 v. H. und auf dieser 
Grundlage ab dem 1. Januar 2018 um 1,88 v. H.

§ 2
Weitere Anpassungen

(1) Die in § 7 Abs. 1 bis 3 des Thüringer Besoldungs-Über-
leitungsgesetzes vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134 -169-) in 
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung aufgeführten Bezüge werden ab dem 1. Januar 2017 
um 1,8 v. H. und auf dieser Grundlage ab dem 1. Januar 
2018 um 2,35 v. H. erhöht.

(2) Für Versorgungsempfänger gelten nach § 4 des Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) vom 
22. Juni 2011 (GVBl. S. 99) in der jeweils geltenden Fas-
sung die Erhöhungen nach § 1 Abs. 1 und 2 sowie nach 
Absatz 1 entsprechend.

(3) Die in der Anlage des Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetzes ausgewiesenen Beträge der Zuschläge zu den 
§§ 65 bis 68 ThürBeamtVG werden ab dem 1. Januar 
2017 um 1,8 v. H. erhöht. Die sich aus Satz 1 ergeben-
den Zuschläge werden ab dem 1. Januar 2018 um 2,35 
v. H. erhöht. Für die in der Anlage des Thüringer Beamten-
versorgungsgesetzes ausgewiesenen Beträge des Über-
leitungsausgleichs nach § 92 e ThürBeamtVG gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Beträge nach § 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. 
S. 16) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Beträge 
nach § 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverord-
nung vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298) in der jeweils gel-
tenden Fassung werden ab dem 1. Januar 2017 um 1,8 
v. H. erhöht. Die sich aus Satz 1 ergebenden Beträge wer-
den ab dem 1. Januar 2018 um 2,35 v. H. erhöht.

§ 3
Erhöhung von Stellenzulagen

Die in Anlage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der Stel-
lenzulagen nach Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 1 bis 6 der Vor-
bemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B des 
Thüringer Besoldungsgesetzes werden ab dem 1. Janu-
ar 2018 um 10 v. H. erhöht und auf volle Eurobeträge auf-
gerundet.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetzes in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. 
S. 91), wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage 1 Abschnitt II Nr. 4 der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B wird folgender 
Absatz 3 angefügt:

"(3) Für Beamte der Besoldungsordnung A in der Lauf-
bahn des feuerwehrtechnischen Dienstes, die an der 
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule verwendet werden, gilt Absatz 1 entsprechend."

2. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten folgende Fassung:
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gültig ab 1. 2017

2. Thüringer Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe 

B 2 7 197,46

B  3 7 621,23

B 4 8 065,09

B 5 8 574,36

B  6 9 055,22

B 7 9 523,04

B  8 10 010,57

B  9 10 615,93

B 10 12 495,83

gültig ab 1. 2017

3. Thüringer Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe W 1 W 2 W 3

4 342,09 5 574,57 5 958,48
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Anlage 6 

gültig ab 1. 2017

Familienzuschlag
(Monatsbeträge)

Familienzuschlag Stufe 1 (§ 38 Abs. 1)

Der Familienzuschlag der Stufe 1 beträgt 141,15 Euro.

Kinderbezogene Stufen des Familienzuschlags (§ 38 Abs. 2)

Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag um je 123,30 Euro, für 
das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 371,81 Euro.

Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 

- in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 118,61 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 124,21 Euro

Anlage 7

gültig ab 1. 2017

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes

unmittelbar eintritt Grundbetrag
A 6 bis A 8 1 129,24
A 9 bis A 11 1 186,39
A 12 1 334,34
A 13 1 368,00
A 13 + Zulage (Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 
Buchst. b) oder R 1 1 404,97
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Anlage 8 

gültig ab 1. 2017

Zulagen in Monatsbeträgen

Tabelle 1 

Art der
Zulage

Dem Grunde nach geregelt in: Vorbemerkung Betrag in 
Euro

Stellenzulage Anlage 1 Abschnitt II
zu den Besoldungsordnungen

A und B

Anlage 3
zur Besoldungsordnung R 

Nummer  1 Abs. 1
Buchst. a
Buchst. b

Nummer  2
Beamte der 

Besoldungsgruppe
A 6 bis A 9

A 10 und höher

Nummern  3  und
nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr
von zwei Jahren

Nummer  6
für Beamte des

mittleren Dienstes
gehobenen Dienstes

Nummer  7
Buchst. a

Doppelbuchst. aa
Doppelbuchst. bb

Buchst. b

Nummer 9

Nummer 10

Nummer 2

373,65
298,92

157,85
194,61

65,54
131,08

17,55
38,92

46,30
81,56
89,40

219,69

120,00

89,40

*) Am Tag vor der Verkündung des Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jah-
ren 2017 und 2018 vorhandene Beamte mit Anspruch auf die Zulage Nummer 5 erhalten diese Zulage bis zum Ablauf 
einer Dienstzeit von zwei Jahren mit der Maßgabe, dass die Zulage mindestens in Höhe des am 31. Dezember 2016 
geltenden Betrags gewährt wird.
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Tabelle 2 

Dem Grunde nach 
geregelt in:

Art der Zulage Besoldungsordnungen 
A und R

Besoldungs-
gruppe

Fußnote Betrag in Euro

Amtszulage Fußnoten in den 
Besoldungsordnungen 

A und R A 6
A 9
A 11
A 12
A 13
A 13
A 14
A 15
A 16
R 1
R 2
R 3

2
1
10
6, 8

1 bis 3
17
2

2, 3
3, 6
1, 2

3 bis 7
2

39,24
289,92
199,20
199,20
290,57
199,20
199,20
199,20
221,93
219,40
219,40
219,40

Tabelle 3 

Sonstige Zulagen
dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro
Besoldungsordnung W

Vorbemerkungen
Nummer  1

wenn ein Amt ausgeübt wird
der Besoldungsgruppe R 1 249,14
der Besoldungsgruppe R 2 278,87

Nummer  2 317,21

Tabelle 4 

Hochschule Hochschulleitungsfunktion
Präsident

Vom Hundert des 
Grundgehaltes

Kanzler
Vom Hundert des 

Grundgehaltes
Universität Erfurt 45 30
Technische Universität Ilmenau 50 35
Friedrich-Schiller-Universität Jena 68 48
Bauhaus-Universität Weimar 45 30
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 28 15
Fachhochschule Erfurt 40 20
Fachhochschule Jena 40 20
Fachhochschule Nordhausen 28 15
Fachhochschule Schmalkalden 35 17
Duale Hochschule Gera-Eisenach 25 10
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Artikel 3
Weitere Änderung des

Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 18. 
Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. Anlage 1 Abschnitt II Nr. 10 der Vorbemerkungen zu 
den Besoldungsordnungen A und B wird aufgehoben.

2. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten folgende Fassung:

 
Tabelle 2  
  

Zonen- 
stufe 

Monats- 
beträge 
in Euro 

    
  1 143,73 
  2 158,45 
  3 173,16 
  4 187,87 
  5 203,73 
  6 218,43 
  7 233,15 
  8 247,86 
  9 262,58 
10 277,28 
11 292,02 
12 306,71 
13 321,43 
14 336,13 
15 350,84 
16 365,57 
17 380,28 
18 394,99 
19 410,83 
20 425,55“ 
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gültig ab 1. 2018

2. Thüringer Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe 

B  2 7 366,60

B  3 7 800,33

B  4 8 254,62

B  5 8 775,86

B  6 9 268,02

B  7 9 746,83

B  8 10 245,82

B  9 10 865,40

B 10 12 789,48

gültig ab 1. 2018

3. Thüringer Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe W 1 W 2 W 3

4 444,13 5 705,57 6 098,50
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Anlage 6

gültig ab 1. 2018

Familienzuschlag
(Monatsbeträge)

Familienzuschlag Stufe 1 (§ 38 Abs. 1)

Der Familienzuschlag der Stufe 1 beträgt 144,47 Euro.

Kinderbezogene Stufen des Familienzuschlags (§ 38 Abs. 2)

Für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag um je 126,20 Euro, für 
das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um je 380,55 Euro.

Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 

- in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 121,40 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 127,13 Euro

Anlage 7

gültig ab 1. 2018

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes

unmittelbar eintritt Grundbetrag
A 6 bis A 8 1 164,24
A 9 bis A 11 1 221,39
A 12 1 369,34
A 13 1 403,00
A 13 + Zulage (Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 
Buchst.b) oder R 1 1 439,97
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Anlage 8 

gültig ab 1. 2018

Zulagen in Monatsbeträgen

Tabelle 1 

Art der
Zulage

Dem Grunde nach geregelt in: Vorbemerkung Betrag in 
Euro

Stellenzulage Anlage 1 Abschnitt II
zu den Besoldungsordnungen

A und B 

Anlage 3
zur Besoldungsordnung R 

Nummer  1 Abs. 1
Buchst. a
Buchst. b

Nummer  2
Beamte der 

Besoldungsgruppe
A 6 bis A 9

A 10 und höher

Nummern  3  und 
nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr
von zwei Jahren

Nummer  6
für Beamte des

mittleren Dienstes
gehobenen Dienstes

Nummer  7
Buchst. a

Doppelbuchst. aa
Doppelbuchst. bb

Buchst. b

Nummer 9

Nummer 2

412,00
329,00

174,00
215,00

73,00
145,00

20,00
43,00

47,39
83,48
91,50

219,69

91,50

*) Am Tag vor der Verkündung des Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jah-
ren 2017 und 2018 vorhandene Beamte mit Anspruch auf die Zulage Nummer 5 erhalten diese Zulage bis zum Ablauf 
einer Dienstzeit von zwei Jahren mit der Maßgabe, dass die Zulage mindestens in Höhe des am 31. Dezember 2016 
geltenden Betrags gewährt wird.
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Tabelle 2 
 
 Dem Grunde nach 

geregelt in: 
   

Art der Zulage Besoldungsordnungen 
A und R 

Besoldungs-
gruppe 

Fußnote Betrag in Euro 

Amtszulage Fußnoten in den 
Besoldungsordnungen 

A und R 

 
 
A   6 
A   9 
A 11 
A 12 
A 13 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
R   1 
R   2 
R   3 

 
 
2 
1 
10 
6, 8 

1 bis 3 
17 
2 

2, 3 
3, 6 
1, 2 

3 bis 7 
2 

 
 

  40,16 
296,73 
203,88 
203,88 
297,40 
203,88 
203,88 
203,88 
227,15 
224,56 
224,56 
224,56 

 
 
Tabelle 3 
 
Sonstige Zulagen 
dem Grunde nach geregelt in  

 
Betrag in Euro 

Besoldungsordnung W   
       
Vorbemerkungen     
Nummer  1     
     wenn ein Amt ausgeübt wird   
     der Besoldungsgruppe R 1  254,99 
     der Besoldungsgruppe R 2  285,42 
       
Nummer  2    324,66 
      

 
Tabelle 4 
 
Hochschule Hochschulleitungsfunktion 

Präsident 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 

Kanzler 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 
Universität Erfurt 45 30 
Technische Universität Ilmenau 50 35 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 68 48 
Bauhaus-Universität Weimar 45 30 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 28 15 
Fachhochschule Erfurt 40 20 
Fachhochschule Jena 40 20 
Fachhochschule Nordhausen 28 15 
Fachhochschule Schmalkalden 35 17 
Duale Hochschule Gera-Eisenach 25 10 
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Tabelle 2  
  

Zonen- 
stufe 

Monats- 
beträge 
in Euro 

   
  1 146,43 
  2 161,43 
  3 176,42 
  4 191,40 
  5 207,56 
  6 222,54 
  7 237,53 
  8 252,52 
  9 267,52 
10 282,49 
11 297,51 
12 312,48 
13 327,47 
14 342,45 
15 357,44 
16 372,44 
17 387,43 
18 402,42 
19 418,55 
20 433,55“ 

Artikel 4
Änderung des

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Die Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91) ge-
ändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"Anlage
(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3, §§ 68 und 92 e)

Zuschläge/Überleitungsausgleich

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,59 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,87 Euro,
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,64 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,71 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,87 Euro.

(4) Der Pfl egezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pfl ege 1,83 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege 0,87 Euro.

(6) Der Überleitungsausgleich nach § 92 e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 134,38 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 268,75 Euro."
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Artikel 5
Weitere Änderung des

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Die Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99), das zuletzt durch Arti-
kel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, erhält folgen-
de Fassung:

"Anlage
(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3, §§ 68 und 92 e)

Zuschläge/Überleitungsausgleich

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,65 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,89 Euro,
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,66 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,75 Euro, für wei-
tere Monate jeweils 0,89 Euro.

(4) Der Pfl egezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pfl ege 1,87 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pfl ege 0,89 Euro.

(6) Der Überleitungsausgleich nach § 92e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 137,54 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 275,07 Euro."

Artikel 6
Änderung der

Thüringer Erschwerniszulagenverordnung

§ 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverordnung 
vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298), die zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 6. November 2015 (GVBl. S. 152) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,29 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,35 Euro" ersetzt.

2. In Nummer 2 wird der Geldbetrag "0,91 Euro" durch 
den Geldbetrag "0,93 Euro" ersetzt.

3. In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,52 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,55 Euro" ersetzt.

Artikel 7
Weitere Änderung der

Thüringer Erschwerniszulagenverordnung

§ 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverordnung 
vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298), die zuletzt durch Arti-
kel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,35 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,43 Euro" ersetzt.

2. In Nummer 2 wird der Geldbetrag "0,93 Euro" durch 
den Geldbetrag "0,95 Euro" ersetzt.

3. In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,55 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,59 Euro" ersetzt.

Artikel 8
Änderung der

Thüringer Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 6. November 2015 (GVBl. 
S. 152) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den
1. Besoldungsgruppen A   6 bis A   8 14,66 Euro,
2. Besoldungsgruppen A   9 bis A 12 20,10 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 27,76 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 18,70 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Ein-

gangsamt der Besoldungsgruppe A 12 
zugeordnet ist, 23,15 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Ein-
gangsamt der Besoldungsgruppe A 13 
zugeordnet ist, 27,45 Euro,
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4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 32,07 Euro."

Artikel 9
Weitere Änderung der

Thüringer Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den
1. Besoldungsgruppen A   6 bis A   8 15,00 Euro,
2. Besoldungsgruppen A   9 bis A 12 20,57 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 28,41 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 19,14 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Ein-

gangsamt der Besoldungsgruppe A 12 
zugeordnet ist, 23,69 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Ein-
gangsamt der Besoldungsgruppe A 13 
zugeordnet ist, 28,10 Euro,

4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 32,82 Euro."

Artikel 10
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Artikel 3, 5, 7 und 
9 am 1. Januar 2018 in Kraft.

Erfurt, den 13. September 2017
Der Präsident des Landtags

Carius

Achte Verordnung
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem 

Thürin ger Flüchtlingsaufnahmegesetz
Vom 24. Juli 2017

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Thüringer Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes vom 16. Dezember 1997 (GVBl. S. 541), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 2016 
(GVBl. S. 486), verordnet das Ministerium für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und im Benehmen mit dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach 
dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 21. De-
zember 1999 (GVBl. S. 670), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 8. Dezember 2016 (GVBl. S. 685), wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt:

"Die mittels Investitionspauschale zur Flüchtlings-
unterbringung vorfi nanzierten Unterbringungsplät-
ze in Gemeinschaftsunterkünften können mit Zu-
stimmung des Landesverwaltungsamtes auch für 
andere im öffentlichen Interesse liegende und nicht 
auf Gewinnerzielung ausgerichtete Zwecke ge-
nutzt werden."

b) Im bisherigen Satz 7 wird die Verweisung "Satz 6" 
durch die Verweisung "den Sätzen 6 und 7" ersetzt.

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

"(3) Soweit § 3 Satz 6 bis 8 die Nutzung der mittels In-
vestitionspauschale vorfi nanzierten Unterbringungs-
plätze für anerkannte Flüchtlinge und für im öffentli-
chen Interesse liegende und nicht auf Gewinnerzielung 
ausgerichtete Zwecke innerhalb der Zweckbindungs-
frist ermöglicht, gelten diese Regelungen auch nach 
Außerkrafttreten des § 3 fort."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Erfurt, den 24. Juli 2017

Der Minister für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz

Dieter Lauinger
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Anforderungen an geeignete Stellen 

im Verbraucherinsolvenzverfahren und über das Anerkennungsverfahren
Vom 16. August 2017

Aufgrund des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und des § 2 Abs. 4 
des Thüringer Gesetzes zur Ausführung der Insolvenzord-
nung in der Fassung vom 3. Februar 2006 (GVBl. S. 44) 
verordnet das Ministerium für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Anforderungen an ge-
eignete Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren und 
über das Anerkennungsverfahren vom 1. Juni 2006 (GVBl. 
S. 305), geändert durch Verordnung vom 13. Juni 2011 
(GVBl. S. 188), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Thüringer Verordnung über die Anforderungen an ge-
eignete Stellen nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenz-
ordnung und über das Anerkennungsverfahren (Thür-
VIBSVO)"

2. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Es wird widerlegbar vermutet, dass eine Person 
nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, 
wenn ein Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröff-
net oder sie in das vom Vollstreckungsgericht zu füh-
rende Verzeichnis nach § 882b der Zivilprozessord-
nung eingetragen ist."

3. In § 2 Abs. 2 wird die Verweisung "Absatz 1 Satz 1" 
durch die Verweisung "Absatz 1" ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Beratungsfachkräfte in einer geeigneten Stel-
le im Verbraucherinsolvenzverfahren müssen über 
eine der folgenden Qualifi kationen verfügen:
1. Diplom-, Bachelor-, Master-, Magisterabschluss 

oder Staatsexamen in einem Studiengang
a) der Sozialen Arbeit mit Staatlicher Anerken-

nung,
b) des Sozialmanagements,
c) der Betriebswirtschaftslehre oder
d) der Rechtswissenschaften oder des Wirt-

schaftsrechts,
2. die Befähigung zum Richteramt oder für den ge-

hobenen Verwaltungs- oder Justizdienst oder
3. eine abgeschlossene Ausbildung als Betriebs-

wirt, Ökonom oder Bankkaufmann. 

(2) Von einer nach Absatz 1 erforderlichen Quali-
fi kation kann abgesehen werden, wenn die Bera-
tungsfachkraft am 21. September 2017 bereits in 

zulässiger Weise in der Verbraucherinsolvenzbe-
ratung tätig war."

b) In § 3 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort "Schuldnerbe-
ratung" durch die Worte "Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatung" ersetzt.

5. In § 4 Abs. 2 wird das Wort "zweistündige" durch die 
Angabe "90-minütige" ersetzt.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 2 
Nr. 4 werden nach dem Wort "Werktagen" das Kom-
ma und die Worte "davon zweimal abends bis min-
destens 17.30 Uhr," gestrichen.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Die als geeignet anerkannten Stellen können 
in Abstimmung mit den für die allgemeine Schuld-
nerberatung zuständigen Landkreisen und kreis-
freien Städten dezentrale Beratungsangebote ent-
sprechend den regionalen Bedarfen vorhalten. Für 
diese Angebote ist Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 nicht an-
zuwenden."

7. In § 7 Abs. 2 Nr. 5 wird das Wort "Schuldnerberatung" 
durch die Worte "Schuldner- und Verbraucherinsol-
venzberatung" ersetzt.

8. In § 9 Satz 2 wird nach den Worten "auch die" das Wort 
"personengebundenen" eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 16. August 2017

Der Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz

Dieter Lauinger 
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 Thüringer Verordnung
über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der staatlichen Hochschulen des Landes

(Thüringer Hochschulfi nanzverordnung -ThürHSFVO-)
Vom 15. August 2017

Aufgrund des § 13 Abs. 3 des Thüringer Hochschulgeset-
zes (ThürHG) in der Fassung vom 13. September 2016 
(GVBl. S. 437) verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen der Hochschulen des Landes nach 
§ 1 Abs. 2 ThürHG, sie gilt nicht für das Universitätsklini-
kum Jena.

(2) Ministerium im Sinne dieser Verordnung ist das für das 
Hochschulwesen zuständige Ministerium.

§ 2
Grundlagen der Wirtschaftsführung und des 

Rechnungswesens

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Hochschulen, die diese in eigener Zuständigkeit wahr-
nehmen, richten sich nach kaufmännischen Regeln. Inso-
weit gelten die Bestimmungen des Dritten Buchs des Han-
delsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften und die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend.  

(2) Die Hochschulen haben bei der Wirtschaftsführung 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten.

§ 3
Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Wirtschaftsplan 

(1) Die Hochschulen stellen nach § 26 Abs. 1 Satz 1 der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) in der Fas-
sung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282) in der je-
weils geltenden Fassung für das jeweilige Wirtschaftsjahr 
oder bei einem Doppelhaushalt für zwei Wirtschaftsjah-
re einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan ist bei 
wesentlichen Änderungen der zugrunde gelegten Annah-
men anzupassen. 

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem 
Investitionsplan; ihm sind die Übersichten über Planstellen 
und Stellen nach Absatz 7 Satz 1 beizufügen. 

(3) Der Erfolgsplan umfasst unabhängig von der Art der 
Herkunft alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen 
des geplanten Wirtschaftsjahres. Er muss in Ertrag und 
Aufwand unter Berücksichtigung der Rücklagebeträge aus-

geglichen sein. Durch den Erfolgsplan werden Ansprüche 
oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben. 

(4) Der Investitionsplan ist nach Herkunft und Zweck der 
investiven Mittel zu gliedern. 

(5) Neben den Planansätzen und Prognosen des geplanten 
Wirtschaftsjahres (bei einem Doppelhaushalt für zwei Wirt-
schaftsjahre) sind jeweils die Planansätze des laufenden 
Wirtschaftsjahres sowie die Ist-Ergebnisse des Vorjahres 
im Wirtschaftsplan anzugeben. Die Planansätze und Prog-
nosen des geplanten Wirtschaftsjahres sind zu begründen. 
Darüber hinaus ist den Planungsunterlagen eine mittel-
fristige Finanzplanung für die zwei auf das geplante Wirt-
schaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre beizufügen. Das Mi-
nisterium kann von den Hochschulen die Vorlage weiterer 
Unterlagen und Auskünfte zum Wirtschaftsplan verlangen.

(6) Der Wirtschaftsplan ist dem Ministerium vor Beginn des 
neuen Wirtschaftsjahres vorzulegen.

(7) Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens sind 
dem Ministerium Übersichten über den Wirtschaftsplan 
nach § 26 Abs. 1 Satz 2 ThürLHO nebst den Übersich-
ten über Planstellen und Stellen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 
ThürLHO zur Abbildung im Landeshaushaltsplan vorzule-
gen. Die Gliederung dieser Übersichten wird vom Minis-
terium vorgegeben.

§ 5
Wirtschaftsführung, personalwirtschaftliche 

Bestimmungen

(1) Grundlage für die Wirtschaftsführung ist der Wirtschafts-
plan. Mit dem das jeweilige Haushaltsjahr betreffenden Er-
lass zur Haushalts- und Wirtschaftsführung übersendet das 
Ministerium den Hochschulen die im Haushaltsplan fest-
gestellten Übersichten über den Wirtschaftsplan nach § 4 
Abs. 7 Satz 1 und trifft ergänzende Festlegungen zur Wirt-
schaftsführung der Hochschulen sowie zur Bewirtschaftung 
der ausgebrachten Planstellen und Stellen. Mit der Über-
sendung gelten die Übersichten als genehmigt, die Über-
sicht über die Planstellen ist verbindlich. Die Festsetzung, 
Berechnung und Anordnung der Zahlung der Besoldung, 
Versorgung und Entgelte erfolgt unentgeltlich über die Lan-
desfi nanzdirektion.

(2) Die Haushaltsmittel des Landes werden den Hochschu-
len zugewiesen und über das Haushaltsmanagementver-
fahren HAMASYS ausgezahlt.

(3) Nicht verbrauchte Mittel des Landes, des Bundes oder 
Dritter des jeweiligen Wirtschaftsjahres stehen der jewei-
ligen Hochschule kassenmäßig ohne förmliche Übertra-
gung zu Beginn des folgenden Wirtschaftsjahres auf ihrem 
Abrechnungskonto bei der zuständigen Landeshauptkas-
se zur Verfügung. Dies gilt entsprechend für sonstige Ein-
nahmen.
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(4) Droht Zahlungsunfähigkeit, hat die Hochschule dies 
dem Ministerium unverzüglich unter Darlegung der Grün-
de anzuzeigen. Mit der Anzeige hat die Hochschule dem 
Ministerium ein geeignetes Konzept zur Sicherung der 
künftigen wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit vorzulegen.

§ 6
Drittmittel

(1) Projekte, die die jeweilige Hochschule aus Mitteln Drit-
ter fi nanziert (Drittmittelprojekte), werden haushaltstech-
nisch über ihr Abrechnungskonto bei der zuständigen Lan-
deshauptkasse bewirtschaftet.

(2) In begründeten Ausnahmefällen können Haushaltsmittel 
des Landes kurzfristig zur Vorfi nanzierung von Zahlungs-
verpfl ichtungen aus rechtsverbindlichen Drittmittelprojek-
ten verwendet werden. Die Begründung ist aktenkundig 
zu belegen. Eine Korrekturbuchung zum Ausgleich der zur 
Vorfi nanzierung eingesetzten Landesmittel ist unverzüg-
lich nach Eingang der Drittmittel vorzunehmen. Eine Er-
höhung der Zuführungen aus dem Landeshaushalt ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen.

(3) Soweit in Ausführung der wirtschaftlichen Tätigkeit 
Ressourcen der Hochschule beansprucht werden, sind 
aus dieser Tätigkeit Einnahmen zu erzielen, die zum Aus-
gleich oder zur Deckung der Gemeinkosten mindestens 
in Höhe des Ressourcenverbrauchs eingesetzt werden. 
Gleiches gilt für Programm- oder Projektpauschalen bei 
der Förderung nichtwirtschaftlicher Projekte. Soweit eine 
andere über die Deckung der indirekten Projektkosten hi-
nausgehende Verwendung durch den jeweiligen Dritten/
Drittmittelgeber ermöglicht wird, entscheidet über die Ver-
wendung die Hochschulleitung.

§ 7
Aufstellung des Jahresabschlusses

(1) Die Hochschulen haben nach Ende eines Wirtschafts-
jahres für das abgelaufene Wirtschaftsjahr jeweils:
1. einen Jahresabschluss, bestehend aus einer Bilanz 

sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung und 
2. einen Lagebericht 
aufzustellen; § 87 Abs. 1 ThürLHO gilt entsprechend. Da-
rüber hinaus sind dem Jahresabschluss ein Anhang und 
eine Kapitalfl ussrechnung beizufügen.

(2) Im Anhang des Jahresabschlusses nach Absatz 1 
Satz 2 sind das Vorliegen und das Ergebnis einer Tren-
nung von nichtwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Tätig-
keit, auch unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 
beihilferechtlichen Bestimmungen der Europäischen Uni-
on, darzustellen (Trennungsrechnung). Die Darstellung er-
folgt nach einem einheitlichen Muster.

(3) Mit der Kapitalfl ussrechnung nach Absatz 1 Satz 2 wird 
der kassenmäßige Abgleich zu den liquiden Finanzmittel-
beständen auf dem Abrechnungskonto bei der zuständi-
gen Landeshauptkasse geführt. Die Gliederung wird vom 
Ministerium vorgegeben.

§ 8
Prüfung des Jahresabschlusses

(1) Alle Jahresabschlüsse der Hochschulen eines Jahres 
sind von demselben Abschlussprüfer zu prüfen. Der Ab-
schlussprüfer wird im Ergebnis eines Ausschreibungsver-
fahrens vom Ministerium im Einvernehmen mit dem Rech-
nungshof bestellt und anschließend von den einzelnen 
Hochschulen beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren 
wird ggf. durch eine Vergabekommission durchgeführt, der 
Vertreter der Hochschulen und des Ministeriums angehö-
ren sollen. Bei der Auswahl des Abschlussprüfers sind die 
§§ 319 und 319a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches zu be-
achten. Die Bestellung und Beauftragung eines Abschluss-
prüfers soll in der Regel einen Gesamtzeitraum von sieben 
Jahren nicht überschreiten. Die Kosten der Abschlussprü-
fung tragen die Hochschulen.

(2) Der Prüfung sind die Bestimmungen dieser Verordnung 
und die durch diese für anwendbar erklärten Bestimmun-
gen zugrunde zu legen. § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in der 
jeweils geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der nach Absatz 1 geprüfte Jahresabschluss (nebst 
Lagebericht), der Anhang und die Kapitalfl ussrechnung 
sind dem Ministerium bis zum 31. Mai des auf das Wirt-
schaftsjahr folgenden Jahres von der Hochschule vorzu-
legen. Das Ministerium prüft den Jahresabschluss, stellt 
auf der Grundlage des Prüfberichts des Abschlussprüfers 
den Jahresabschluss förmlich fest und teilt das Ergebnis 
seiner Prüfung der Hochschule mit. Über die Verwendung 
des Jahresüberschusses oder die Abdeckung des Jahres-
fehlbetrags entscheidet das Ministerium im Einverneh-
men mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium un-
ter Beachtung der Inhalte der jeweils geltenden und auf 
der Grundlage von § 11 ThürHG abgeschlossenen Rah-
menvereinbarung. 

(4) Das Ministerium übersendet dem Rechnungshof den 
Jahresabschluss und teilt das Ergebnis der Prüfung nach 
Absatz 3 Satz 2 mit. Die Prüfungsrechte des Rechnungs-
hofs bleiben davon unberührt.

(5) Zum Zweck der Rechnungslegung sind dem Ministeri-
um bis zum 1. Mai des auf das Wirtschaftsjahr folgenden 
Jahres Übersichten zur Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung zur Weiterleitung an das für Finanzen zuständi-
ge Ministerium vorzulegen.

§ 9
Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen 

(1) Der unbare Zahlungsverkehr der Hochschulen wird 
unentgeltlich von der Landeshauptkasse im Haushalts-
managementverfahren HAMASYS wahrgenommen. Den 
Barzahlungsverkehr nehmen die Hochschulen in eigener 
Zuständigkeit wahr.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann die Friedrich-
Schiller-Universität Jena ihren unbaren Zahlungsverkehr in 
eigener Zuständigkeit wahrnehmen. Die von ihr vorüberge-
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hend nicht benötigten Finanzmittel sind durch tägliche Zu- 
oder Abführung an die Landeshauptkasse auszugleichen.

(3) Für den Barzahlungsverkehr gelten die Anlage 7 zur 
Verwaltungsvorschrift für Zahlungen, Buchführung und 
Rechnungslegung zu den §§ 70 – 72 und 75 – 80 Thür-
LHO vom 11. November 2015 (StAnz. Nr. 51 S. 2303) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie die Sicherheitsstan-
dards der Hochschule nach § 10.

(4) Hochschulen, die ihren unbaren Zahlungsverkehr über 
die Landeshauptkasse abwickeln, können Mahn- und Voll-
streckungsverfahren unentgeltlich über die Landeshaupt-
kasse durchführen lassen.

§ 10
Sicherheitsstandards

(1) Die Hochschulen stellen die ordnungsgemäße Erledi-
gung der Aufgaben des Zahlungsverkehrs und der Buch-
führung sowie der Verwahrung und Verwaltung von Wert-
gegenständen sicher. Das Nähere können die Hochschulen 
unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse und 
ihrer jeweiligen Aufgaben sowie unter Einhaltung der zu 
§ 79 ThürLHO erlassenen Verwaltungsvorschriften in einer 
Dienstanweisung regeln. Die Dienstanweisung bedarf der 
Genehmigung des Ministeriums. Änderungen einer geneh-
migten Dienstanweisung sind dem Ministerium anzuzeigen.

(2) Das Ministerium bestellt auf Vorschlag der jeweiligen 
Hochschulleitung Prüfer, die nicht mit Zahlungs- oder Buch-
führungsvorgängen der Hochschule betraut sein dürfen. 
Diese prüfen die für Zahlungen und Buchungen zustän-
digen Stellen der Hochschulen mindestens einmal jähr-
lich unangekündigt. Die Prüfungsergebnisse sind zu do-
kumentieren.

§ 11
Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung

(1) Der Beauftragte für den Haushalt der Hochschule über-
wacht die Einhaltung des Wirtschaftsplans und die Liqui-
dität der Hochschule. Hierzu unterhält die Hochschule ein 
Controlling mit regelmäßigem Berichtswesen. 

(2) Die Hochschulen führen eine Kosten- und Leistungs-
rechnung mit einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kos-
tenträgerrechnung ein, die eine hochschulinterne Steu-
erung und eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit der Hochschule ermöglicht.

§ 12
Berichtswesen

(1) Der Jahresbericht nach § 9 ThürHG gliedert sich in:
1. den Zielerreichungsbericht, 
2. den Geschäftsbericht sowie 
3. den Berichtsteil (Statistik).

(2) Zusätzlich zu dem Jahresbericht nach Absatz 1 über-
senden die Hochschulen dem Ministerium einen nach des-
sen Vorgaben gegliederten Kurzbericht zum Liquiditäts-
status (unterjähriger Liquiditätsbericht) mit Stand 30. April 

und 31. August eines jeden Kalenderjahrs jeweils zum 21. 
des dem jeweiligen Stichtag folgenden Kalendermonats.

(3) Der unterjährige Liquiditätsbericht weist die Finanz-
mittelbestände des aktuellen Jahres (Einzahlungen und 
Auszahlungen) zum Berichtszeitpunkt unter Berücksich-
tigung des liquiden Finanzmittelbestands aus dem Vor-
jahr aus und trifft damit eine Aussage zur Zahlungsfähig-
keit der Hochschule.

(4) Weitere Berichte und Nachweise können vom Ministe-
rium jederzeit anlassbezogen angefordert werden.

§ 13
Ergänzende Regelungen

(1) Abweichend von § 61 Abs. 3 Satz 1 und 2 ThürLHO 
wird für die Nutzung von landeseigenen Liegenschaften 
durch die Hochschulen kein Aufwendungsersatz erhoben.

(2) Die Hochschulen unterliegen dem Grundsatz der 
Selbstversicherung. Dies gilt nicht für den eigenverantwort-
lichen Abschluss einer Haftpfl ichtversicherung auf Kosten 
Dritter bei Einhaltung der Bestimmungen nach Nummer 2.1 
der Richtlinien über die Versicherung des Freistaats Thü-
ringen gegen Schäden aller Art vom 14. März 1996 (StAnz 
Nr. 14 S. 720) in der jeweils geltenden Fassung. Die darü-
ber hinausgehenden Ausnahmebestimmungen der Num-
mer 2 der Richtlinie bleiben unberührt.

§ 14
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 15. August 2017

Der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft

Wolfgang Tiefensee
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Anordnung
zur Aufl ösung der Justizvollzugsanstalt Gera

Vom 12. September 2017

Aufgrund des Artikels 90 Satz 3 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11. Oktober 2004 (GVBl. 
S. 745), ordnet die Landesregierung an:

§ 1

Im Geschäftsbereich des für den Justizvollzug zuständi-
gen Ministeriums wird die Justizvollzugsanstalt Gera mit 
Ablauf des 20. Oktober 2017 aufgelöst.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 20. Oktober 2017 in Kraft.

Erfurt, den 12. September 2017

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Migration,
   Justiz und Verbraucherschutz

Bodo Ramelow  Dieter Lauinger
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